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Be trifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Familienberatungsf5rderungsgesetz 
geändert wird; B e gutachtungsverfahren 

Das Bundeskanzl eramt - S e ktion VI (Volks gesundheit) nimmt zum Ent­

wurf eines Bundesgesetzes ,  mit dem das Familienberatungsf5rde­

rungsgesetz geändert wird, Stellung wie folgt: 

1. Z u  A rt. I Z 2: 

Wie bereits in der Stellungnahm e zum Vorentwurf bemerkt wurde, 

sollte i m  Gesetzestext ausdrücklich normiert werden, daß eine Be­

ratung in medizinischen Fragen nur durch einen zur sel bständigen 

Berufsausübung berechtigten Arzt zu erfolgen hat: 

Gemä ß § 2 Abs. 1 Z 1 Familienberatungsf5rderungsgesetz , der nicht 

geändert werden soll, muß die Beratung Angelegenheiten der Fami­

lienplanung zum Gegenstand haben. Zu diesen z ählen aber nicht nur 

5konomische und soziale Belange, sondern vor allem auch medi­

zinische, wie Empfängnisverhütung, Sch w angerschaft und Schw anger­

s chaftsunterbrechung. Hat aber die Beratung medizinische Inhalte 

in physischer und psychischer Hinsicht, so ist hiefür jedenfalls 

ein entsprechend qualifizierter Arzt heranzuziehen. 
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Im Zuge der Be ratung über Angelegenheiten der Familienplanung wer­

den z war nicht immer, aber doch gelegentlich medizinische Frage n 

zur Sp rache kommen. Der Ra tsuchende muß daher in Hi nkunft für 

einen anderen Termin, an dem der Arzt anwesend sein wird, wieder­

besteIlt oder an einen Arzt verwiesen we rden. 

Die Anwesenheit eines Arztes in der Beratungsstelle wäre wohl be­

grüßens wert; es ist aber a us ökonomischen Gründen durchaus ge­

rechtfertigt, daß ein Arzt nur bei Be darf herangezogen wird. 

Im Vorblatt zum Entwurf wird zunächst bei der Problemdarstellung 

festgestellt, daß die durchgehende Anwesenheit eines Arztes nicht 

immer erforderlich ist; unter Lösung wird aus geführt, daß in Hin­

kunft der Arzt nur dann zur Beratung herangez ogen w e rden "soll" 

(gemeint wohl: muß) , wenn der Be ratungsgegenstand dies erfordert. 

Zutreffend wird in den E rläuterunge n - Allgemeiner Teil festgehal­

ten, daß es in Hinkunft mö glich sein soll, den Arzt heranzuziehen, 

wenn der einzelne Beratungsfall dies erforde rlich macht . 

Mißverständlich ist jedoch die Textierung des Art. I Z 2 (§ 2 

Abs . 1 Z 4 lit. a) des Entwurfes, wonach zur Be ratung ein Arzt 

"zur Verfügung stehen soll". Dieser Formulierung ist immanent, daß 

- entgegen den Bestimmungen des Ärzte gesetzes 1984 die im Gesetz 

verpflichtend vorgesehene Beratungstätigkeit in Angelegenheiten 

der Fa milienplanung in medizinischen Fragen durch eine andere Per­

son als durch einen zur selbständigen Berufsausübung berechtigten 

Arzt durchgefüh rt werden kann, wenn dieser - entgegen dem Wunsch 

des Geset zgebers - nicht zur Verfügung steht . 
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Die Ausführungen in den Erläuterungen - Allgemeiner Teil (3. Ab­

satz), wonach die Träger der Beratungsstellen nach ihrem Ermessen 

die ärztliche Beratung in die Beratungstätigkeit aufnehmen werden, 

tragen nicht zur Klarheit bei. Dieser Formulierung nach ist es dem 

Ermessen des Förderungswerbers anheimgestellt, ob die Beratung in 

medizinischen Fragen durch einen zur selbständigen Berufsausübung 

berechtigten Arzt erfolgt oder nicht. 

Da s Bundeskanzleramt - Se ktion VI (Volksgesundheit) erhebt daher 

die unabdingbare F orderung, den Text der Novelle den obigen Aus­

führungen entsprechend zu präzisieren. Es wird vorgeschlagen, 

durch das Einfügen einer neuen Z 3a im § 2 Abs. und durch 

Streichung der lit. a im Art. I Z 2 (§ 2 Abs. Z 4) des Entwurfes 

diese Klarstellung wie folgt zu treffen: 

"3a. Sofern eine Beratung in medizinischen Angelegenheiten erfor­

derlich ist, ist hiezu ein zur selbständigen Berufsausübung be­

rechtigter Arzt, der zur Beratung in Angelegenheiten der Familien­

planung entsprechend qualifi ziert ist, heranzuziehen." 

In den Erläuterungen sollte klargestellt werden, daß für diese Be­

ratungstätigkeit insbesondere praktische Ärzte und Fachärzte für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Frage kommen. 

Ferner wird empfohlen, im Allgemeinen Teil der Erläuterungen den 

dritten Absatz entsprechend anzupassen sowie i m  Vorblatt im 

3. Absatz das Wort "soll" durch das Wort "muß" zu ersetzen. 
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Den Intentionen des Gesetzgebers folgend ( vgl. Erläuterungen - Be­

sonderer Teil) sollte im Gesetzestext kla rgestellt w e rden, daß das 

Ausmaß der Be ratungszeit mindestens acht Stunden innerhal b eines 

Monats betragen muß. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

National rates zugeleitet. 

7. Jul i 1988 

Für den Bundesministe r 

für Gesundheit und öffentliche r Dienst: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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L i e b e s w a r  
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